
5

M
au

er
 m

it 
M

as
ch

en
dr

ah
tz

au
n

Be
to

nl
ei

st
en

st
ei

n

M
au

er
 m

it 
Za

un

Kies

Kies

Kies

Kies

Kies

Kies

Beton-
Verbundpflaster

Tr
ep

pe
7x

 3
0/

17

Kies

Asphalt

Asphalt

Asphalt

Asphalt

Kies

aufgelassener
Gemüsegarten

Mauer mitMaschenzaun

Asphalt

Mauer

M
auer

M
au

er
 m

it 
M

as
ch

en
dr

ah
tz

au
n

Asphalt

Asphalt

Betonverbund-

88

2

6

8
7

11

12

4

10

8

7/1

6

5/2

5/3

4/1

5

3

9

11

319/1

23

HsNr. 3

1

HsNr. 9

4

17

18

21

20

278

12

12/2

14

320/6

319/2

16/2

12/1

Friedhof

Container-
grube

M
au

er
 m

it 
M

as
ch

en
dr

ah
tz

au
n

Granitbordstein

Betonleistenstein

Graniteinzeiler +10

G
ranitbordstein

Granitbordstein

EG =
500,66

S 807
OK = 498,64
SO = 496,87

S 808
OK = 498,24
SO = 496,60

S 811
OK = 498,17
SO = 496,27

S 812
OK = 497,02
SO = 494,78

S 814
OK = 493,47
SO = 491,37

S 813
OK = 495,30
SO = 493,06S 804

OK = 498,67
SO = 496,79

S 803
OK = 500,32
SO = 498,03

S 802
OK = 501,13
SO = 493,33

S 806
OK = 499,11
SO = 497,56

Wiese

Granitbordstein

10/2

P

P

P

P

EG =
498,22

EG =
498,99

500.81

504.68

504.53

504.94

505.80

506.75

507.33

507.75

507.69

507.20

506.49

505.84

504.88

504.30

504.14

503.26

503.30

503.79

503.67

504.50

505.50

506.37

506.84
507.05

506.75
506.59

506.04

505.08

504.03

503.13

502.89

502.43

502.86

503.56

505.00

505.85

506.31506.50

506.20 506.03

505.54

504.57

503.54

502.76

502.22

502.21

501.83

502.35

502.99

503.95

504.76

505.39

505.66505.87

505.44 505.26

504.89

504.21

503.25

502.42

501.82

501.43

500.99

501.67

502.34

503.35

504.10

504.53

504.87505.04

504.82 504.69

504.60

504.53
504.16

503.70

503.39

503.25

502.49

502.04

502.09

502.13

501.79 501.35

501.17

500.60

500.76

500.77
500.82 500.76

500.50
500.55

500.48

500.32

500.16

500.51

500.52

500.75
500.26

500.73

500.32

500.41

500.58

500.75

500.41
500.41

500.58

500.51500.61
500.64

500.75 500.74

500.71

500.88

500.88

500.70

500.73
500.81

500.81

503.54

501.99

501.67

502.02

503.07

503.47

503.76

501.32
501.59

501.13

501.59

501.77

502.36

502.07

502.61

502.57

502.60

502.61

502.46

502.81

503.09

503.26

503.50

503.87

503.96

503.99

504.17

504.46

503.96

503.72

498.70

499.95

499.80

499.40

499.50

499.96

499.25

499.07

498.92

498.82

498.81

498.99

498.96

498.93

499.08

499.16

499.54

499.46

500.31

500.03500.26

500.75

500.81

501.37

499.67
499.36

499.03

498.80

498.63

498.62

497.02

499.12

498.80

498.52

498.30

498.23

498.21498.18

498.18

498.22

498.28

498.45

498.58
498.88

499.96

500.52

500.76
500.57

500.75

500.27

501.17

501.43

501.86

501.98

501.23

501.08
500.89

500.73

501.00 500.75

500.51

500.10

499.70

499.22

498.78

498.79

498.63

498.55

498.72

498.26

498.26

498.19

497.90

498.18
498.08

498.16

498.17

498.16

498.16

497.88

497.97

497.56

497.66

497.54 497.21

497.28

496.91

496.93

496.25

496.32

496.50

496.59

496.62

495.82

495.91

496.54

495.62

493.47

493.05

495.49498.17

497.34497.57

497.75

497.75

497.80

497.77

497.69
497.81

498.00

498.24

498.27

497.71

498.22

498.41

498.74

498.87
498.99

499.07

499.22 499.27 499.01

499.47
499.58

OK499.87

499.49

499.23

499.23

499.05

498.83

498.67

498.64

498.67
498.75

498.83

498.94

499.24

499.50

499.67

499.87

499.98

OK499.77

OK499.72

499.66
499.83

500.02

500.26

500.34

500.60

499.42

498.96

498.74 498.52

498.51
498.54

498.53
498.47

498.44

498.43
498.75

498.58

498.63

498.46499.70

498.49

496.99

497.81

498.36
499.64

499.93

499.72

500.66

498.84

500.01

499.68

500.11

500.33

500.62

500.78

501.46

501.11

501.13

501.08
500.91

502.39

501.95

502.15
502.14

501.39 501.40

501.40

502.03

502.16

501.94

501.04

500.84

500.53

499.61

501.04

501.60

501.69

501.77

501.41

502.54

Kies

505,0

504,5

504,0

503,5

503,0

502,5

502,0

501,0

500,0

501,5

499,0

500,5

499,5

Be
to

nl
ei

st
en

st
ei

n

Be
to

nl
ei

st
en

st
ei

n

505,5

506,0

506,5

507,0

Asphalt

Asphalt

Asphalt

M
au

er

M
au

er

S 801
OK = 501,43
SO = 500,18

S 800 a
OK = 503,05
SO = 501,27

S 800
OK = 503,50
SO = 501,90

S 805
OK = 501,49
SO = 497,86

M
au

er

M
au

er

Granitleistenstein

To
r

Nussbaum
D=80cm

Zwetschgen-
baum D=60cm

Nussbaum
D= 80 cm

Tor

Betonleistenstein

Wiese

Beton-
Verbundpflaster

Carports

Asphalt

Tr
ep

pe
2x

 4
0/

15

→

Krieger-
denkmal

So
ck

el

So
ck

el

M
au

er

-pflaster

Mauer

Granitkleinst.

Höhenfestpunkt Haus-Nr.7
Nordseite, 0,32 m ü. Boden
H = 496,989 m ü.NN (2016)

498,5

319

 

GEMEINDE  

GARCHING  
 

LANDKREIS:  ALTÖTTING 
 

REG.-BEZIRK: OBERBAYERN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEBAUUNGSPLAN B 23  
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SATZUNGSBESCHLUSS: 
 

FESTSETZUNGEN FÜR DEN BEBAUUNGSPLAN B23  
GARCHING A.D. ALZ „OBERBERG“ 
 

 
A  -  PLANZEICHENERKLÄRUNG  -  FESTSETZUNGEN 
 

A.1. Art der baulichen Nutzung: 
 
A.1.1   Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  

 

A.1.2 WA allgemeines Wohngebiet, § 4 BauNVO 

  Ausnahmen nach §4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulässig 

 

 

A.2. Maß der baulichen Nutzung: 
 

A.2.1 0,35 max. zulässige Grundflächenzahl (GRZ) nach §19 BauNVO 

   

A.2.2 O offene Bauweise nach §22 BauNVO 

 

 

A.3. Bauweise, Baugrenzen 

 

A.3.1  Baugrenze  

 

A.3.2 EH nur Einzelhäuser zulässig 

 

A.3.3 max. WE maximale Zahl der Wohneinheiten  

max. 1 Wohneinheit 

 

A.3.4 GA Garagen / Carport 

 

A.3.5 Zulässige Dachformen/ Dachneigungen: 

 

 SD Satteldächer  (symmetrisch mit beidseitig gleicher Neigung) 

  von 20° - 35°  bei Wohngebäuden bzw. 

     Garagengebäuden/ Carports 

 

 PD  Pultdächer  

 von   7° - 35°   nur zulässig bei Terrassenüberdachungen  

    und untergeordneten Bauteilen  

    (z.B. Eingangsüberdachung) 

 

 FD Flachdächer  

 von   0° - 7° sind an Stelle von Satteldächern nur bei  

Garagengebäuden/ Carports zulässig 

     in Verbindung mit extensiver Begrünung der  

      Dachflächen 

 

A.3.6  Firstrichtung frei wählbar (muss jedoch in Längsrichtung 

  des Gebäudes zum Liegen kommen) 

 

A.3.7 ST Stellplatz privat 

 

 
  
A.4. Verkehrsflächen 

 

A.4.1 P öffentlicher Stellplatz 

 

A.4.2   öffentliche Straße (verkehrsberuhigt) 

  mit Stellplätzen, Begleitgrün und  

  Standortvorschlag für Baumpflanzung 

mit Angabe der Ausbaubreite 

 

A.4.3        vorgeschriebene Zufahrt und Garageneinfahrtsrichtung 

 

 
A.5. Grünflächen 

 

A.5.1  Grünfläche öffentlich  

 

  

A.5.2  Grünfläche auf Privatgrund zur Randeingrünung 

 

 

A.5.3  Gartenfläche privat 

 

 

A.5.4  Neu zu pflanzender Baum  

(Standort innerhalb der jeweiligen Parzelle variabel) 

 
A.5.5  Umgrenzung von Flächen und Maßnahmen zum Schutz,  

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft  

= Kompensationsfläche gem. §9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
 

  Abschirmende Gehölzpflanzung  

 

 

  Artenreicher Saum  

 

 
 
A.6. Sonstige Planzeichen / Legende 

 

A.6.1   P 04 Parzellennummer 

 

A.6.2  bestehende Grundstücksgrenze 

 

A.6.3  vorgeschlagene Grundstücksgrenze 

 

A.6.4   320/6 Flurstücknummer 

 

A.6.5  Bereich best. Grunddienstbarkeit zur Abstandsflächenübernahme 

für Flurstück-Nr. 17 

 

A.6.6     5.0 Maßangabe in Metern 

 

A.6.7 

  vorgeschlagene Gebäude 

 

 

A.6.8  Höhenschichtlinien des bestehenden Geländes 

  mit Angabe der Höhe in müNN 

  (eingetragene Höhenstaffelung 0,5 m) 
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C  - GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN    
 
C.1. Versiegelung 

C.1.1 Die Bodenversiegelung der öffentlichen und privaten Flächen ist auf ein Mindestmaß 
zu beschränken. 

 
C.1.2 Zur Aufrechterhaltung der natürlichen Versickerungsfähigkeit sind zu befestigende 

Flächen mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen. 
 
C.2. Niederschlags-/ Oberflächenwasser 

C.2.1 Das auf den privaten Grundstücken anfallende Niederschlags-/ Oberflächenwasser ist 
in Zisternen auf dem eigenen Grundstück zu sammeln und gedrosselt in den Regen-
wasserkanal einzuleiten. Die Zisternen werden von der Gemeinde Garching a.d.Alz im 
Zuge der Straßenerschließung ausgeführt. 
 
Die Speicherung und Entnahme des Niederschlagswassers zu Nutzzwecken auf dem 
Grundstück ist zulässig. Es ist vom Privateigentümer zu prüfen, ob ein wasserrechtliches 
Genehmigungsverfahren gemäß der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung 
(NWFrei) notwendig ist. Bei der Planung der Niederschlagswasserableitung sind das 
DWA-Merkblatt M 153 und die DWA-Arbeitsblätter A 117 bzw. A 138 in den jeweils 
gültigen Fassungen zu beachten. 
 
Das auf öffentlichen Grundstücken anfallende Niederschlagswasser ist in den Regen-
wasserkanal einzuleiten. 
Das gesamte Niederschlags-/ Oberflächenwasser wird über den Regenwasserkanal in 
ein Regenrückhaltebecken (auf dem Kirchenparkplatz/ Flurstücks-Nr. 4) eingeleitet. 
Die Notwendigkeit des Regenrückhaltebeckens ergibt sich aus einer möglichen 
Überlastung des Wildbaches, im Bereich des Zulaufs zum Walder Mühlbach. 
Das Regenrückhaltebecken wird mit einem gedrosselten Ablauf so dimensioniert, dass 
die zusätzlich versiegelten Flächen keinen erhöhten Abfluss in den Wildbach ergeben. 
 

C.3.    Allgemeine Festsetzungen Grünflächen 

C.3.1   Private Grünflächen 
Auf privaten Baugrundstücken ist je angefangene 200 m² Grundstücksfläche 
mindestens ein standortheimischer Laub- oder Obstbaum als Hochstamm zu pflanzen 
und dauerhaft zu erhalten. Statt einem Obstbaum als Hochstamm können auch 2 
Obstbäume als Halbstamm gepflanzt werden. 
Die Bepflanzung muss in der unmittelbar auf die Fertigstellung der Gebäude und 
Erschließungsanlagen folgenden Pflanzperiode erfolgen. Die Pflanzungen sind durch 
angemessene Pflege dauerhaft zu sichern.  

 
Flächen, welche nicht der Zuwegung dienen, sind gärtnerisch und naturnah zu 
gestalten und dauerhaft zu erhalten. Flächendeckendes, loses Steinmaterial sowie 
Schüttungen (Kiesgärten), welche keine Vegetationsschicht besitzen, sind unzulässig. 
 

C.3.2   Öffentliche Grünflächen  
Entlang der Erschließungsstraßen sind 11 Bäume als Hochstamm laut Planeintragung 
zu pflanzen. 
Sämtliche Grünflächen sind mit artenreichem, gebietseigenem Saatgut (z.B. 
Blühmischung „Blühendes Inntal“) anzulegen und extensiv zu pflegen (2x Mahd/Jahr 
incl. Abtransport des Mahdguts). 
 
Straßenbäume sind in offene Baumscheiben von mindestens 8 m² Oberfläche bzw. in 
durchgehende Pflanzstreifen von mindestens 2,0 m Breite zu pflanzen. Diese sind 
gegen Befahren zu sichern. 
Sollte aus Platzgründen eine offene Bauweise nicht möglich sein, kann die 
Pflanzfläche in eine offene und eine überbaute Fläche unterteilt werden (siehe auch 
FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen). In diesem Fall wird nur eine engere 
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Pflanzgrube um den Ballen in offener Bauweise erstellt (Mindestmenge 3m³). Die 
restliche Pflanzgrube wird bis in die Regeltiefe als erweiterter Wurzelraum unter den 
geeigneten angrenzenden Verkehrsflächen erstellt und mit überbaubarem 
Baumsubstrat verfüllt. 
 
Die Pflanzung ist spätestens in der Pflanzperiode durchzuführen, die nach 
Fertigstellung der baulichen Anlagen folgt. 
Bei den festgesetzten Baumpflanzungen ist, unter Beibehaltung der Anzahl der 
Bäume, eine veränderte räumliche Anordnung bis zu 5 m zulässig. 
 
Die erstellten Neupflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen. 
Pflanzausfälle sind in der darauffolgenden Pflanzperiode in gleicher Qualität zu 
ersetzen. Die gepflanzten Bäume dürfen auch in späteren Jahren nicht entfernt 
werden. 

 
C.4.   Artenliste für Gehölzpflanzungen  

Alle Gehölze müssen den Qualitätsanforderungen des Bund Deutscher Baumschulen 
(BDB) entsprechen. Es sollen ausschließlich gebietseigene Gehölze verwendet 
werden. 

 
Entlang der Erschließungsstraßen sind Bäume I. Ordnung in einer Art zu pflanzen.  

 
Die Mindestpflanzgröße von Bäumen beträgt im privaten Bereich 16-18 cm, im 
öffentlichen Raum 18-20 cm Stammumfang. 

 
Für die Pflanzungen in den privaten und öffentlichen Grünflächen werden folgende 
Bäume und Sträucher mit Angabe der Mindestgrößen festgesetzt: 

 
C.4.1  Bäume 

Mindestmaß Baumgruben 
Baum I. und II. Ordnung:  2,0 x 2,0 x 0,8 m 
Obstbäume:    1,5 x 1,5 x 0,8 m 
 
Mindestpflanzgröße  
Baum I. und II. Ordnung: H 3xv., mB, StU 16-18 bzw. 18-20 
Obstbäume:    H 3xv., StU 12-14 

 
I. Ordnung Acer platanoides   Spitz-Ahorn 
   Acer pseudoplatanus   Berg-Ahorn 

Carpinus betulus   Hainbuche 
Prunus avium    Vogel-Kirsche 
Quercus robur    Stiel-Eiche 
Tilia cordata    Winter-Linde 

  
II. Ordnung Acer campestre   Feld-Ahorn 

Sorbus aria    Mehlbeere 
Sorbus aucuparia   Eberesche 
Obstgehölze    
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C.4.2   Sträucher 

Mindestpflanzgröße:    3-4 Tr., vStr., 100-150 
Cornus sanguinea   Roter Hartriegel 
Corylus avellana   Haselnuss 
Crataegus monogyna  Weiß-Dorn 
Ligustrum vulgare   Liguster 
Lonicera xylosteum   Heckenkirsche 
Prunus spinosa    Schlehdorn 
Rhamnus cathartica   Purgier-Kreuzdorn 
Ribes alpinum    Alpen-Johannisbeere 
Rosa arvensis    Kriechende Rose 
Rosa canina    Hundsrose 
Viburnum lantana   Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus   Gewöhnlicher Schneeball  

 
C.4.3   Heckenpflanzungen im privaten Bereich 

Vorzugsweise wird eine Mischhecke aus freiwachsenden und heimischen Sträuchern 
empfohlen.  
Nur entlang von Grundstücksgrenzen direkt angrenzender Baugrundstücke kann eine 
Formhecke als Sichtschutz mit einer maximalen Höhe von 2,0 m errichtet werden.  
 
Nachfolgend aufgeführte Arten dürfen verwendet werden: 

Acer campestre Feld-Ahorn 
Carpinus betulus Hainbuche  
Fagus sylvatica Rot-Buche 
Ligustrum vulgare Liguster 

 
Pflanzverbot: Prunus laurocerasus Kirschlorbeer 

Fallopia japonica Japanischer Staudenknöterich 
 

Als Abgrenzung zu landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie zur Erschließungsstraße sind 
nur Mischhecken aus freiwachsenden heimischen Sträuchern (s. Pkt. C.4.2) gestattet. 
 

C.4.4   Pflanzverbote  

Nicht zulässig sind säulenförmige Nadelgehölze, Bäume mit hängenden 
Wuchsformen, buntlaubige und panaschierte Gehölze, Thuja (Lebensbaum) und 
Chamaecyparis (Scheinzypresse) in allen Arten. 

 
C.5.   Private Randeingrünung im Osten und Westen  

Im Privatbereich der Bauparzellen P 01 bis P 05 ist von den jeweiligen Grundstücks-
eigentümern entlang der westlichen Grundstücksgrenze auf einem 3 m breiten 
Streifen ein Gehölzgürtel zur Randeingrünung des Baugebietes anzupflanzen.  
Bei den Parzellen P 06 bis P 09 ist entlang der östlichen Grundstücksgrenze ein 3 m 
breiter Gehölzstreifen als Abgrenzung zu den Stellplätzen anzulegen.  
 
Die Eingrünung ist als mind. 2-reihige Pflanzung, Pflanzdichte 1 Strauch/1,5 m², 
auszuführen. Dabei sind Sträucher lt. Pkt. C.4.2 zu verwenden. 
 
Die dingliche Sicherung der Flächen erfolgt durch die Eintragung einer beschränkten 
persönlichen Dienstbarkeit. 

  

A.6.9       501,00 Höhenpunkt geplante Erschließungsstraße in müNN 

    

 

A.6.10     Best. Kriegerdenkmal (Flurst.-Nr. 16/2) 

 

 

A.7. Nutzungsschablonen 

 

Nutzungsart 

 

Bauweise 

 

 

GRZ 

Grundflächenzahl 

 

zulässige Gebäudeart 

 

 

 

    Dachform 

Dachneigung 

 

zulässige Wandhöhe  

WH bis ….m 
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VERFAHRENSVERMERK 

 

1) Der Bau-, Umwelt und Technikausschuss der Gemeinde Garching a.d.Alz hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 04.04.2022 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des 
Bebauungsplans B23 Oberberg beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 02.05.2022 
durch Aushang an der Amtstafel ortsüblich öffentlich bekannt gegeben.  
 

2) Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung 
und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans B23 Oberberg in der Fassung vom 
04.04.2022 hat in der Zeit vom 11.05.2022 bis 15.06.2022 stattgefunden. 
 

3) Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans B23 Oberberg in der Fassung vom 
04.04.2022 hat in der Zeit vom 11.05.2022 bis 15.06.2022 stattgefunden. 
 

4) Zu dem Entwurf des Bebauungsplans B23 Oberberg in der Fassung vom 06.12.2022 wurden 
die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
17.02.2023 bis 27.03.2023 beteiligt. 
 

5) Der Entwurf des Bebauungsplans B23 Oberberg in der Fassung vom 06.12.2022 wurde mit 
Begründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 17.02.2023 bis 27.03.2023 öffentlich 
ausgelegt. 
 

6) Die Gemeinde hat mit Beschluss des Bau-, Umwelt-, und Technikausschuss vom _____________ 
den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom __________ als Satzung 
beschlossen. 
  
Garching a.d.Alz, den ………… 
 

          (Siegel) 
__________________________ 
Erster Bürgermeister  
Maik Krieger 
 
 

7) Ausgefertigt 
  
Garching a.d.Alz, ………. 
 

          (Siegel) 
__________________________ 
Erster Bürgermeister  
Maik Krieger 
 

8) Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am  ……….. gem. § 10 Abs. 3 HS 2 
BauGB ortsüblich, durch Aushang an der Amtstafel, bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit 
Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlange Auskunft gegeben. 
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen der §§ 44 Abs. 3 S. 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB und die §§214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung 
hingewiesen.  
 

Garching a.d.Alz, ……… 
 

          (Siegel) 
__________________________ 
Erster Bürgermeister  
Maik Krieger 
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B.7. Zulässige Abgrabungen/ Aufschüttungen der bestehenden Geländeoberfläche: 
 
B.7.1 Abgrabungen und Aufschüttungen sind nur an den Gebäudeanschlüssen bis zu einer 

Höhe von maximal 1,50 m gegenüber dem natürlichen Gelände zulässig, zur Erzielung von 
ebenen Terrassen und Hausanschlussflächen.  

 Entlang aller Grundstücksgrenzen sind Abgrabungen und Aufschüttungen in einem Ab-
stand von weniger als 1,00 m zur Grundstücksgrenze nicht zugelassen. Ausgenommen da-
von sind die seitlichen Abgrenzungen der Garagenzufahrt an der Grundstücksgrenze. 
 

 Die Höhendifferenz der durchgeführten Abgrabungen/ Aufschüttungen ist bei allen An-
schlüssen (an den Grundstücksgrenzen und auch innerhalb der Grundstücksfläche) mit 
natürlich ausgebildeten bepflanzten Böschungen mit einer Neigung von maximal 1:1  
(45° Grad) auszugleichen. 

 
 Sichtbare Stützwände, Betonwände, Gabionen, Steinmauern o.Ä. sind bis zu einer sichtba-

ren Höhe von 0,75 m zulässig. 
  
 Bei der Ausbildung von Böschungen ist die notwendige Flächenentwässerung (auf dem 

eigenen Grundstück) zu berücksichtigen. 
 
B.7.2  Belichtung von Räumen im Kellergeschoss: 

 Das Freilegen von Kellerfassaden zur natürlichen Belichtung von Kellerräumen ist begrenzt 
auf eine Gebäudeseite mit einer Ansichtsfläche (Fassadenfläche Kellerwand bis OKFFB 
EG) von maximal 10 m². 

 Für die Ausbildung der notwendigen Böschungen für Lichtgräben gilt ebenfalls die Festset-
zung B.7.1. 

 
 

B.8. Grenzabstände: 
 
B.8.1 Die Abstandsflächen gemäß Art. 6 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch 
§4 des Gesetzes vom 25. Mai 2021 (GVBI. S. 286) geändert worden ist, sind einzuhalten.  

 

B.8.2 Die ausgeführten Oberkanten OK fertiger Fußboden EG Wohnhaus bzw. OK fertiger Fuß-
boden Garage gilt zugleich auch als Höhenbezugspunkt zur Ermittlung der abstandsflä-
chenrelevanten Wandhöhen. 

 

B.8.3 Im Bereich der westlichen Grundstücksgrenzen der Parzellen P 01, P 02 und P 03 besteht 
eine eingetragenen Grunddienstbarkeit für Abstandsflächenübernahmen von Flurstück-
Nr. 17, die entsprechend bei der Einhaltung der eigenen Abstandsflächen zu berücksichti-
gen sind. 

 
 

B.9. Einfriedungen: 
  
 Einfriedungen sind nur bis zu einer Höhe von 1,00 m zulässig. Ausführung nur als senkrechter 

Holzzaun oder als Maschendrahtzaun mit Hinterpflanzung. 
 Damit Kleintierwechsel ermöglicht werden kann, sind Einfriedungen auf einer Seite  

sockellos und mit mind. 15 cm Bodenabstand, insbesondere an den Außengrenzen in die 
freie Landschaft, zu errichten. 

B  -  TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
B.1. Gestaltung und Proportionen 
 
B.1.1 Der First der Gebäude muss trotz frei wählbarer Firstrichtung jeweils in Längsrichtung des 

Gebäudes zum Liegen kommen. 
 
 

B.2. Dächer 

 
B.2.1 Dachform und -material 

  Satteldächer (SD): 

  - Dachneigung: 20° - 35° zulässig bei Wohngebäuden 
    und bei Garagengebäuden/ Carports 
    (symmetrisch mit beidseitig gleicher Neigung) 
  - Dacheindeckung: bei Dacheindeckungen sind nur Ziegel und Dachsteine  

  in naturroter Farbe zugelassen, glänzende Oberflächen sind  
  unzulässig 

 
  Pultdächer (PD): nur zulässig bei Terrassenüberdachungen und unter- 

   geordneten Bauteilen (z.B. Eingangsüberdachung) 

  Dachneigung: 7° - 35°  
- Dacheindeckung: bei Dacheindeckungen sind neben Ziegel und Dachsteinen  

  in naturroter Farbe als andere Materialien auch Blech in natur- 
  roter, rotbrauner oder grauer Farbe und Glas zulässig  

 
 Flachdächer (FD): sind an Stelle von Satteldächern nur  bei Garagengebäuden/  

Carports zulässig 
   in Verbindung mit extensiver Begrünung der Dachfläche 

  - Dachneigung: 0° - 7°  
 
B.2.2  Werden Wohngebäude und Garagengebäude mit Satteldach errichtet, ist das  
  Satteldach des Garagengebäudes in gleicher Dachneigung und Dachdeckung  
  wie das Hauptgebäude auszuführen. 
 
B.2.3  Bei Wohngebäuden sind trauf- und giebelseitig jeweils Dachüberstände von  
   min. 80 cm auszuführen 
 
B.2.4  Dacheinschnitte sind unzulässig. 
 
B.2.5  Außenliegende Kamine sind nur als Edelstahlkamine zulässig. 
 
B.2.6  Dachgauben von max. 1,80 m Außenbreite sind zulässig. Die Gesamtlänge aller Gauben 

darf max. 1/3 der Gebäudelänge betragen. Dachgauben sind erst ab einer Dachneigung 
von 30° zulässig. 

 
B.2.7  Quergiebel dürfen in ihrer Breite max. 1/3 der Gebäudelänge betragen. 
 
B.2.8  Bei gleichzeitiger Ausführung eines Quergiebels und Dachgauben auf einer Dachseite darf 

auch die Gesamtlänge aller Aufbauten nur max. 1/3 der Gebäudelänge betragen. (Quer-
giebel, auch als sogenannte Standgiebel ausgeführt, zählen zum Begriff „Aufbauten“). 

   
B.2.9  Solaranlagen  

Auf Gebäuden mit geneigten Dächern sind Solaranlagen (Photovoltaikanlagen und Son-
nenkollektoren) nur zulässig, wenn sie in der Dachfläche integriert oder parallel zu dieser in 
einem Abstand von max. 20 cm - gemessen von Oberkante Dachfläche bis Oberkante 
Solaranlage - angeordnet werden. 
Bei Flachdächern sind Solaranlagen mind. 1,00 m von der Gebäudeaußenkante abzurü-
cken, die Höhe der Aufständerung von Solaranlagen wird bei Flachdächern auf max. 0,80 
m (OK Dachhaut bis OK Solaranlage) begrenzt. 

 
 

B.3. Garagen und Nebengebäude: 
 
B.3.1  Bei Einzelhäusern sind mindestens zwei Stellplätze auf dem betreffenden Baugrundstück 

nachzuweisen.  
 
  Davon ist mindestens 1 Stellplatz in Form einer Garage oder eines Carports vorzusehen. Der 

Zufahrtsbereich vor den Garagen bzw. dem Carport wird dabei nicht als Stellplatz ange-
rechnet. 

 
B.3.2  Untergeordnete Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind im Rahmen des  §23 Abs. 

5 BauNVO auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen nicht zulässig.  
   
 

B.4. Stellplätze und Garagenzufahrten: 
 
B.4.1  Garagenzufahrtstiefen: 

  - Der Stauraum zwischen Garageneinfahrt (Tor) und Grundstücksgrenze  
   muss mindestens 5,00 m betragen. 
 
B.4.2  Die Zufahrten dürfen zur öffentlichen Verkehrsfläche nicht eingefriedet werden. 
 
B.4.3  Die Befestigung der Garagenzufahrten und Stellplatzflächen ist mit wasserdurchlässigen 

Belägen herzustellen.  

  
 

B.5. Höhenlage der baulichen Anlagen: 
 
B.5.1 Im Bebauungsplan ist die vor Ort aufgemessene Höhenlage des Geländes mittels Höhen-

linien (Abstand 0,5 m) bezogen auf ± 0,00 müNN eingetragen.  
 Dieses Höhennivellement stellt das natürliche Gelände dar! 

 
B.5.2 Höhenlage Garagengebäude:  

 Gültig für Parzelle P01 – P06: 
 Die Oberkante des fertigen Garagenfußboden darf maximal 0,90 m über der fertigen Stra-

ßenkante, gemessen in der Mitte/ Achse der an der Garagenzufahrt liegenden Außen-
wand liegen. 

 Gültig für Parzelle P07 – P09: 
 Die Oberkante des fertigen Garagenfußboden muss mindestens 0,15 m unter und darf 

maximal 0,90 m unter der fertigen Straßenkante, gemessen in der Mitte/ Achse der an der 
Garagenzufahrt liegenden Außenwand liegen. 

 
  

B.5.3 Höhenlage Wohngebäude:  
 Für die zulässige Höhe des fertigen Erdgeschossfußbodens ist über die Lage des geplanten 

Wohngebäudes der tiefste und höchste Anschlusspunkt an der Außenwand in Bezug auf 
das vorhandene natürliche Gelände zu ermitteln. Die Oberkante des fertigen Erdgeschoss-
fußbodens darf maximal 1,00 m über dem tiefsten Anschlusspunkt und zugleich maximal 
1,00 m unter dem höchsten Anschlusspunkt zum natürlichen Gelände liegen.  

 
 Mit den Bauvorlagen sind generell Geländeschnitte entlang der vier Außenwände eines 

jeden Baukörpers mit Darstellung der Höhenlage des/ der betreffenden Gebäude/s, sowie 
des bestehenden (natürlichen) und künftigen Geländeverlaufes auf dem Baugrundstück 
vorzulegen. 

 
 Wichtiger Hinweis:  

 Aufgrund der natürlichen Geländeneigung und der zur Einbettung ins Gelände festgesetz-
ten/ zulässigen Oberkanten der Erdgeschossfußböden bei Garagen und Wohngebäuden 
muss bei den meisten Parzellen davon ausgegangen werden, dass ein barrierefreier Zu-
gang nur mit Zusatzmaßnahmen möglich ist. 

  
 

B.6. Gebäudehöhen: 
 
B.6.1 Die maximalen Höhen der Gebäude sind über die Traufwandhöhen festgelegt. 
 Die Wandhöhe bezeichnet den Abstand zwischen der Oberkante des fertigen Erdge-

schossfußbodens mit dem Schnittpunkt der Außenkante der Außenwand mit der Dach-
haut. 

 Die zulässige Traufwandhöhe WH beträgt max. 6,50 m. 
 
B.6.2 Im Weiteren wird die sichtbare Wandhöhe von Außenwänden auf maximal 6,80 m be-

grenzt. Die sichtbare Wandhöhe bezeichnet den Abstand zwischen dem neuen Gelände 
mit dem Schnittpunkt der Außenkante mit der Dachhaut (dadurch sind entsprechende 
Geländeanböschungen entlang der betroffenen Außenwand bzw. Außenwandteile her-
zustellen). 
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C.6.  Öffentliche Ortsrandeingrünung im Süden = Kompensationsfläche 

Entlang der südlichen Grundstücksgrenze ist auf einem 10 m breiten Streifen ein 
Gehölzgürtel mit vorgelagertem Saum zur Ortsrandeingrünung des Baugebietes 
anzupflanzen. 
 
Es ist eine gestaffelt aufgebaute Gehölzpflanzung mit unregelmäßiger Randlinie 
anzulegen, wobei die vorgegebenen Bäume vorrangig im mittleren Bereich zu 
verwenden sind. 
Die Eingrünung ist als 5-reihige Pflanzung, Pflanzdichte 1 Strauch/1,5 m², auszuführen. 
Dabei sind 95 % Sträucher und 5 % Bäume als Heister 150-200 cm zu verwenden. 
Zu den landwirtschaftlichen Flächen ist bei Bäumen ein Grenzabstand von 4 m 
einzuhalten. 
 
Die gefällten, baumhöhlenreichen Stämme der beiden Obstbäume sind stehend als 
Habitatstruktur einzubauen. 
 
Aufbau Gehölzgürtel: 
Bäume (Heister 150-200)  
  Acer campestre Feld-Ahorn 

  Carpinus betulus Hainbuche 
  Malus sylvestris  Wildapfel 
  Prunus avium  Vogel-Kirsche 
  Pyrus communis Wildbirne 
  Sorbus aucuparia Eberesche 
  

Sträucher   s. Pkt. C.4.2  
 

Der vorgelagerte Saum ist in einer Breite von ca. 4 m entlang der südlichen Grund-
stücksgrenze durch Ansaat von gebietsheimischem Saatgut anzulegen. Im vorderen 
Bereich Lagerung von Totholz der gefällten Obstbäume als Lebensraum für Tier- und 
Pflanzenarten sowie als Abgrenzung zu landwirtschaftlichen Nutzflächen.   
 
Die Flächen befinden sich im Eigentum der Gemeinde, wodurch eine dingliche 
Sicherung gewährleistet ist. 
     

C.7. Durchführung und Pflege der öffentlichen Grün- und Pflanzflächen 

Je Baum ist eine offene Bodenfläche vorzusehen und mit einer Wiesenansaat oder 
Bepflanzung flächig und dauerhaft zu begrünen. 
  
Ein fachlich richtiger Pflegeschnitt zur Förderung des Baumwuchses ist erlaubt.  
Ein Kappungsschnitt zur Reduzierung der Baumkrone ist nicht zulässig. 
 
Die festgesetzten Anpflanzungen sind fachgerecht auszuführen, zu pflegen, auf Dauer 
zu erhalten und bei Verlust zur nächsten Pflanzperiode zu ersetzen.  

  
Das Mähgut von den Wiesenflächen ist zu entfernen.  
 
Bei der Durchführung von Baumpflanzungen ist das „Merkblatt über Baumstandorte 
und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) sowie „Empfehlungen für Baumpflanzungen” der 
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL) zu beachten. 
Bei der Planung und dem Bau unterirdischer Ver- und Entsorgungsleitungen sind die 
Mindestabstände und Vorschriften zu geplanten Baumstandorten gem. Regelwerk 
des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) zu beachten.  
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C.8. Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung  

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist im Umweltbericht als Bestandteil der 
Begründung detailliert beschrieben. 
 
Als Ausgleichsfläche im Geltungsbereich wird eine Teilfläche der Flurnummer 14, 
Gemarkung Wald a.d. Alz, Gemeinde Garching a.d. Alz mit insgesamt 460 m² fest-
gesetzt.  
 
Der externe Ausgleich erfolgt durch Abbuchung von 2.291 m² der Flurstück-Nr. 338/3, 
Gemarkung Wald a.d. Alz, Gemeinde Garching des kommunalen Ökokontos. 
 

C.9. Maßnahmen zum speziellen Artenschutz 

Alle festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung (Minimierungsmaßnahmen) sowie zur 
Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) auf der 
Grundlage der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) von natureconsult, 
Stand 26.01.2022, sind zwingend einzuhalten. Die Ausweisung der Biotopbäume sowie 
die Anbringung von Fledermaus- und Vogelnistkästen erfolgte auf der Fl.-Nr. 280, 
Gemarkung Wald a.d. Alz, Gemeinde Garching a.d. Alz. 
 
  

D  - HINWEISE    
 
D.1. Hinweis zu benachbarten landwirtschaftlichen Flächen: 
 

 Im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung in Nähe des Geltungsbereichs kann es 
zu Lärm- und Staubemissionen (während der Erntearbeiten auch nachts und in 
Notfällen sogar sonn- und feiertags) und zu jahreszeitlich bedingten 
Geruchsbeeinträchtigungen kommen. Diese Einwirkungen sind als ortsüblich 
hinzunehmen und zu dulden. 

 
D.2. Hinweis auf Bodenverhältnisse: 
 

 Für die Beurteilung der Bodenverhältnisse wurde für das Bebauungsgebiet ein 
Bodengutachten erstellt.  

  Das geotechnische Gutachten (Nr. 186549.1.1), Grundbaulabor München GmbH vom 
28.06.2022, kann bei der Gemeinde Garching a.d.Alz eingesehen werden. 
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